
täusdiung zu keiner Zusammenarbeit mit den deutschen Liberalen bereit 
waren und sich überhaupt von Österreich abzukehren begannen. Während 
seines ersten Europabesuches 1871/72 schrieb Kudlich seine „Rückblicke 
und Erinnerungen", in denen sich seine Enttäuschung über die politische 
Entwicklung in Osterreich und über die ablehnende Haltung vor allem der 
Tschechen sehr deutlich niedergeschlagen hat. 

Bei seinen späteren Europaaufenthalten nahm Kudlich zwar immer wieder 
in öffentlichen Reden und Artikeln zu Fragen der österreichischen Politik 
Stellung, wobei besonders der immer schärfer entbrennende Kampf der 
Nationalitäten um den Staat seine leidenschaftliche Anteilnahme erregte; 
aber eine wirklich aktive Rolle spielte er dabei nicht mehr. So wird in seinen 
Briefen aus den letzten Lebensjahrzehnten an den Neffen Hermann Krom-
mer in Troppau oft eine bittere Resignation bemerkbar, die sich in düsteren 
Prognosen über das künftige Schicksal der Monarchie und des Deutschtums 
äußert. Besonders scharf verurteilte er dabei immer wieder den Antisemi-
tismus der deutschnationalen Partei Schönerers sowie die Teilnahmslosig-
keit, mit der das Bismarck-Reich dem Daseinskampf der Deutschen in der 
Donaumonarchie gegenüberstand Bis in sein Alter blieb für ihn das Jahr 
1848 der Höhepunkt seines Lebens wie auch der neueren Geschichte Öster-
reichs. 

Selbstanzeige des Verfassers 

Die Sudetenfrage in europäischer Sicht. Bericht über die Vorträge und 
Aussprachen der wissenschaftlichen Fachtagung des Collegium Carolinum 

in München-Grünwald am 1.—3. Juni 1959. 

Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Band 12. München 1962, Verlag Ro-
bert Lerche (vormals Calve'sche Universitätsbuchhandlung Prag). 281 S. Kart. DM 
25.—, Ln. DM 30.—. 

Das Collegium Carolinum als Forschungsstelle für die böhmischen Län-
der veranstaltete eine wissenschaftliche Tagung, auf der „Die Sudeten-
frage in europäischer Sicht" erörtert wurde. Die Vorträge und ausführlichen 
Diskussionen zu diesem aktuellen Problemkreis werden mit dieser Publika-
tion der Öffentlichkeit vorgelegt. 

Paul K l u k e sprach einleitend über das Thema „Das Münchner Abkom-
men und der Zweite Weltkrieg" (S. 10—33) und wies auf die Polarität der 
Auseinandersetzungen zwischen Hitler, den Sudetendeutschen und Prag 
hin. Hitler benutzte die legitimen Ansprüche der Sudetendeutschen auf 
Gleichberechtigung und das durch die Pariser Vorortverträge verletzte 
Selbstbestimmungsrecht als propagandistische Verkleidung für seine macht-
politischen Pläne. Die Sudetendeutschen wurden zum Objekt seiner Poli-
tik, denn er instrumentalisierte sie in seinem Kampf gegen die Tsdiecho-
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Slowakei. Da dieser Staat zu keinem Ausgleich mit seinen deutschen Bür-
gern gekommen war, entstand der starke Zulauf zur Sudetendeutschen 
Partei. Henlein und Frank wurden allmählich zu Mittätern Hitlers, auch 
wenn sie vielleicht dessen Kriegsziele nicht kannten. Die Rolle Chamber-
lains erklärt sich aus dem Wunsch, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, be-
rechtigte deutsche Forderungen zu erfüllen und gemeinsam eine konstruk-
tive Weltpolitik zu treiben. Sein Vertrauen in Hitlers Ehrlichkeit wurde 
mißbraucht. Daher führt nicht vom Münchner Abkommen sondern vom 
Einmarsch in Prag der Weg in den Krieg, den Hitler selbst von vornherein 
gewollt hatte. 

Wenzel J a k s c h erhob in seinem (verlesenen) Beitrag „Die Sudeten-
frage im europäischen Geschichtsbild" (S. 59—80) an die deutsche Ge-
schichtswissenschaft die Forderung, mehr Verständnis für die Sudetenfrage 
aufzubringen: um den Problemen des Zweivölkerraumes (wie überhaupt 
Altösterreichs) gerecht zu werden, müsse man sich vom etatistisch-zentra-
listisdien Denken freimachen. Nicht 1918 oder gar 1938 sei das Schicksals-
jahr der Sudetendeutschen sondern 1848, als sich der „Verein der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien" zum Schutze gegen den tschechi-
schen Nationalismus bildete. Ferner sei die bedeutende politische, kultu-
relle und wirtschaftliche Rolle der Sudetendeutschen in Österreich zu be-
rücksichtigen. Im Zeichen des Liberalismus sind sie für eine föderalistische 
Ordnung Zentraleuropas unter Wahrung des Volkstums eingetreten. Spä-
ter hat sich dann allerdings der übersteigerte Nationalismus und Antise-
mitismus und der Einfluß des wilhelminischen Deutschland verhängnisvoll 
ausgewirkt. Die Stellung der Sudetendeutschen zum tschechoslowakischen 
Staat war von vornherein belastet durch die Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechtes (über Versailles übersieht man oft in Deutschland das Un-
recht von St. Germain und Trianon; z. T. unter dem Eindruck, daß das reak-
tionäre Österreich von einer fortschrittlichen Tschechoslowakei abgelöst 
worden sei), zumal Beneš' Zusagen, das Schweizer Vorbild nachzuahmen, 
unerfüllt blieben. Wegen der nationalistischen Haltung des tschechoslowa-
kischen Staates war Volks- und Staatstreue fast unvereinbar. Trotzdem — 
schon aus den wirtschaftlichen Bedürfnissen eines Industrievolkes von über 
3 Millionen — suchte man eine Verständigung: es kam zu einer — unbe-
friedigenden — Zusammenarbeit mit den korrespondierenden tschechoslo-
wakischen Parteien, 1926 auch zum Eintritt in die Regierung. Diese Tat-
sachen werden aber totgeschwiegen. Die sudetendeutschen Parteien hatten 
sich nicht von vornherein zusammengeschlossen, weil sie ihre Gegensätze 
aus dem alten Österreich mit übernommen hatten; auch entzweiten sie 
wirtschaftliche und soziale Fragen, denn anfangs gab es in der Tschechoslo-
wakei manchen demokratischen und sozialen Fortschritt. Der Kampf um 
die Autonomie aber konnte erst sinnvoll werden, wenn man im Ausland 
Unterstützung fand. Zugunsten der Sudetendeutschen Partei wirkten sich 
auch wirtschaftliche Momente (Arbeitslosigkeit) aus, so daß die Sudetendeut-
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sehen allmählic h in den Sog des Nationalsozialismu s gerieten . Für ihre 
Haltun g hatte n teilweise auch Tscheche n Verständnis ; so hatt e Masaryk 
bereit s 1928 einen Ausgleich verlangt, doch Beneš erfüllte die diesbezüg-
lich in ihn gesetzten Hoffnunge n nicht . Die Schuld am Krieg lag ausschließ-
lich bei Hitler;  die Ausweisung der Sudetendeutsche n aber erfolgte nich t 
wegen einer Schuld sonder n wegen ihres Deutschtums . 

Rudol f W i e r e r s Vortrag „De r tschechoslowakisch e Staat und die Su-
detenfrage"  (S. 81—97) zeigte vom tschechische n Standpunk t die Entwick-
lung vom Bohemismu s (eine r ständische n Bewegung gegen die absoluti -
stische Bürokrati e und den Zentralismus ) zum tschechische n Nationalismu s 
auf. Die Integritä t der böhmische n Lände r — eine besonder e Rolle spielt 
die Tatsache , daß „böhmisch " und „tschechisch " in der tschechische n Sprach e 
nich t unterschiede n wird — wurde als Selbstverständlichkei t betrachtet , 
dahe r kam für die Tscheche n nach der Gründun g der Republi k eine Abtre-
tun g deT sudetendeutsche n Gebiet e überhaup t nich t in Frage . Die Verfassung 
wurde zwar ohn e Beteiligung der Deutsche n und Ungar n gemacht , doch 
war ein ausgedehnte r Minderheitenschut z vorgesehen . Diese Recht e wur-
den zwar dem einzelne n Staatsbürger , aber nich t einer rechtlic h organisier -
ten Volksgruppe gewährt. Auch gab es einige Klauseln zugunste n der 
Staatsorgane . Für den Außenseite r waren jedoch die Mänge l nich t ohn e 
weiteres sichtbar ; man glaubte,  eine liberale, befriedigend e Lösung zu be-
sitzen, so daß die Recht e und der Besitz der Sudetendeutsche n genügend 
gewährleistet seien. Die aktivistische Politi k der Mehrhei t der Sudeten -
deutsche n schien diese Meinun g zu bestätigen . Kritik übten nur Pekař und 
Rádi ; die Kommuniste n trate n bis 1933 für Autonomi e und sogar Loslösung 
der deutsche n Gebiet e ein. Die nationalsozialistisch e Machtübernahm e mit 
ihren Auswirkungen wurde als Gefah r für die Tschechoslowake i erkannt , 
dahe r waren nun Zugeständniss e an die Sudetendeutsche n psychologisch 
unmöglich . Die Wirkung München s auf die öffentliche Meinun g war nie-
derschmetternd ; man hat die Verletzun g der Integritä t der böhmische n 
Lände r nur als Provisoriu m hingenommen . Die nationalsozialistische n Maß-
nahme n im Protektora t verursachte n eine weitere Radikalisierung . Doch 
auch im tschechische n Interess e sei eine restitutionalistisch e Politi k gegen-
über den Sudetendeutsche n erwünscht . 

Als Vertrete r der Slowaken sprach Ferdinan d D u r č a n s k ý über „Di e 
Stellun g der Slowaken und nichtdeutsche n Minderheite n im tschechoslowaki -
schen Staat " (S. 98—121). Um einen lebensfähigen Staat zu schaffen, wur-
den die Slowaken gebraucht . Da sie mit als Staatsvolk galten, erhielte n sie 
keine Minderheitengarantien , zumal ihre Teilnahm e an den Friedensver -
handlunge n tsdiechischerseit s verhinder t wurde. Die im Pittsburge r Ver-
trag vereinbart e Autonomi e wurde nich t gewährt, eine Tschechisierun g 
angestreb t und auch ein wirtschaftliche r Druc k ausgeübt. Dahe r trate n die 
Slowaken unte r Führun g Hlinka s in Opposition . Prag aber gab nich t nach , 
so daß es nur einer günstigen Gelegenhei t bedurfte , um zur Trennun g zu 
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führen. Auch die anderen Minoritäten — Karpato-Ukrainer, Magyaren, Po-
len und Sudetendeutsche — befanden sich in einer ähnlichen Lage, nach-
dem sie ungefragt dem tschechischen Staat einverleibt worden waren. Die 
tschechischen Versprechungen an die einzelnen Volksgruppen, wenn man 
sie gerade zur Mitarbeit brauchte, wurden nicht eingehalten, zumal die 
Tschechen darauf vertrauten, daß die Westmächte unter allen Umständen 
ihren Staat unterstützen würden. So wurden die Chancen der Verständi-
gung verpaßt. Es gab weder Autonomie noch Föderalismus sondern einen 
zentralistischen Nationalstaat, in dem die Interessen der Tschechen mit 
denen des Staates identifiziert wurden; die anderen Volksgruppen aber 
wurden — entgegen den Verfassungsbestimmungen — in ihrer Bewe-
gungsfreiheit beschränkt. Durch diesen Mißbrauch der Demokratie haben 
sich die Tschechen ihren Mitbürgern gegenüber kompromittiert. Die Auf-
lehnung gegen eine ungerechte Herrschaft ist im Naturrecht begründet und 
gerechtfertigt. Das Münchner Abkommen muß also — jenseits von mora-
lischen Wertungen und ohne Rücksicht auf Hitlers persönliche Pläne — als 
Revolution gegen die 1919 geschaffene Ordnung betrachtet werden. 

Aus reicher persönlicher Erfahrung stellte Hans N e u w i r t h den „Weg 
der Sudetendeutschen von der Entstehung des tschechoslowakischen Staats 
bis zum Vertrag von München" (S. 122—179) dar. Er verwies auf die psy-
chologischen Schwierigkeiten (Teilhabe an der früheren österreichischen 
Verwaltung, Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes, später kulturelle 
und wirtschaftliche Beeinträchtigung), die sich der Einordnung der Sudeten-
deutschen in den tschechoslowakischen Nationalstaat entgegenstellten, be-
tonte aber die bald hervortretende Bereitschaft, die neuen staatlichen Ge-
gebenheiten anzuerkennen und aktiv mitzuarbeiten, wenn die Wahrung 
der Interessen der Volksgruppe gewährleistet würden. Um sich durchset-
zen zu können, ergab sich die Notwendigkeit einer Einheitsbewegung und 
der Bildung eines „sudetendeutschen Stammes" aus den regionalen Grup-
pen (oft mißverstandene Einflüsse der Gedanken Spanns). Aus dieser Ent-
wicklung ist schließlich Henleins Sudetendeutsche Heimatfront (später Su-
detendeutsche Partei) hervorgegangen, die sich im „Böhmisch-Leipaer Pro-
gramm" (1934) ebenfalls zur demokratisch-republikanischen Staatsform der 
Tschechoslowakei bekannte, keine Grenzrevision, aber eine gleichberech-
tigte Mitarbeit — die Behandlung der Deutschen als zweites Staatsvolk — 
verlangte. Daneben stand eine unmißverständliche Absage an den reidis-
deutschen Nationalsozialismus. Der große Wahlerfolg ist aus der wirt-
schaftlichen und kulturellen Notlage und der irrationalen Hoffnung, doch 
noch zu einem Ausgleich mit den Tschechen zu kommen, zu verstehen. 
Wie diese Partei und mit ihr das Sudetendeutschtum in den Sog des Na-
tionalsozialismus geriet, bedarf noch weiterer Klärung, jedenfalls scheint 
Frank — weniger Henlein — dabei eine bedeutende, nicht ganz durch-
sichtige Rolle gespielt zu haben. Von tschechischer Seite stand einem Aus-
gleich von vornherein die Totalität des tschechischen Nationalbewußtseins 
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im Wege, so daß die Sudetendeutschen als Minderheit in permanenter 
Opposition bleiben mußten, trotz einer formal vollkommen konstruierten 
Demokratie westlichen Musters. Eine weitere Zuspitzung der Lage ergab 
sich nach der Wahl Beneš' zum Präsidenten (1935); dessen sowjetfreund-
liche Politik und das Staatsverteidigungsgesetz (1936) waren wichtige Etap-
pen auf dem Weg in die Katastrophe. Es ist begreiflich, wenn schließlich 
das nun auch von Engländern und Franzosen gezeigte Verständnis für die 
sudetendeutschen Belange dazu beitrug, daß man die Wiedergutmachung 
des Unrechts von 1919 nicht mehr im Rahmen des tschechoslowakischen 
Staates erhoffte und wünschte. 

„Das .Münchner Abkommen' und die sowjetische Note vom 10. Januar 
1959" war das Thema der Ausführungen von Hermann R a s c h h o f e r 
(S. 201—224). Die Umstrittenheit des Münchner Abkommens berechtigt und 
verpflichtet die Rechtswissenschaft, zur Klärung dieser hochpolitischen Frage 
beizutragen. Auch Raschhofer wies darauf hin, daß seit 1871 eine Ver-
engung des deutschen Geschichtsbildes eingetreten sei, die sich gerade für 
die Beurteilung der Ereignisse im böhmischen Raum negativ ausgewirkt 
hat: nach einer ca. 1000jährigen Zugehörigkeit Böhmens zum Römisch-
deutschen Reich und Österreich hat Deutsch-Österreich 1918 Anspruch auf 
die Sudetengebiete erhoben, mußte aber — unter Protest — im Vertrag 
von St. Germain auf sie verzichten. Der Versailler Vertrag aber zwang die 
Weimarer Republik zum Verzicht auf den Anschluß Deutsch-Österreichs 
einschließlich der Sudetenländer. Vor diesem Hintergrund sind die Ereig-
nisse der 30er Jahre zu sehen. Was man landläufig als Münchner Abkom-
men bezeichnet, sind drei Verträge: 1) Die Abtretungserklärung der Tsche-
choslowakei vom 21. September gegenüber England und Frankreich auf-
grund von deren Vorschlägen vom 19. d. M. 2) Das Münchner Viermächte-
abkommen vom 29. September: Durchführungsbestimmungen zu den be-
reits getroffenen Abmachungen. Nur die Zusatzverträge über die Garantie 
des verbleibenden tschechoslowakischen Staatsgebietes besitzen eigenes 
Gewicht. 3) Die Bestätigung der neuen deutsch-tschechoslowakischen Grenze 
durch den Internationalen Ausschuß am 21. November. Es bestand seiner-
zeit kein Zweifel an der völkerrechtlichen Verbindlichkeit dieser Verein-
barungen, denn eine außenpolitische Zwangslage (der Tschechoslowakei) 
hebt die Verbindlichkeit eines Vertrages, der erfüllt wurde, nicht auf. 
Zweifel konnten sich erst erheben nach der Besetzung der Zweiten Tsche-
choslowakei, denn damit waren die neuen Grenzen verletzt, nachdem schon 
die angekündigte deutsche und italienische Grenzgarantie unterblieben 
war. Zunächst erfolgten zwar Proteste, aber keine Vertragskündigung der 
Vertragspartner England und Frankreich. Später erklärte Frankreich — der 
tschechischen Auffassung entsprechend — den Vertrag für null und nichtig, 
während England ihm seit März 1939 die Anerkennung versagte, sich im 
übrigen aber freie Hand für die künftige Friedensregelung vorbehielt. Die 
Frage, ob eine einseitige Erklärung dritter Mächte während eines Krieges 
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eine Gebietsübertragun g annuliere n könne , wird von der Rechtswissen -
schaft verneint , zumal eine Annulierun g mit rückwirkende r Kraft schlech t 
möglich wäre. Dahe r ist die Gebietshohei t des Deutsche n Reiche s über die 
Sudetengebiet e noch nich t völkerrechtlic h aufgehoben . 

Abschließend erörtert e Taras von B o r o d a j k e w y c z „Geschichtlich e 
Problem e deutsch-tschechische r Begegnung" (S. 237—243). Die These Pa-
lackýs, daß das Grundthem a der böhmische n Geschicht e der Kampf zwi-
schen Deutsche n und Slawen sei, ist historisch nich t haltbar , da sie für 
keine Zeit zutrifft. Es wäre nun die Aufgabe der Historiker , an der Besei-
tigung dieser schicksalhaft gewordene n Mißdeutun g zu arbeiten . 

Bei der Diskussion ging es um die Klärun g und Verfeinerun g einzelne r 
Aspekte des vielfältigen Fragenkomplexes . Hie r kann nur auf einige Pro -
blemgruppe n hingewiesen werden . 

Das Münchne r Abkommen : Die Gültigkei t dieses Vertrages zumindes t 
bis 1945 wurde von den meisten Redner n bejaht (Ankenbrank , Berger, Böh-
mert , Rabl, Raschhofe r u. a.). Auf die Frage nach der politische n Zweck-
mäßigkeit der Berufung auf dieses im Ausland mit Ressentimen t belastete 
Abkommen , zumal das Heimatrech t der Sudetendeutsche n von ihm un-
abhängig gelte (Krausnick) , wurde zu bedenke n gegeben, daß z. B. die 
sowjetischen Forderunge n eine Klarstellun g der Rechtslage notwendi g 
machte n (Raschhofer) . Mit dem Hinweis , daß das Münchne r Abkommen 
im Grund e im Interess e der Tschechoslowake i geschlossen wurde, um die-
sen Staat vor einem Angriff Hitler s zu bewahren (Durčanský , Raschhofer) , 
wurde ein wenig beachtete r Aspekt dieses umstrittene n Vertragswerkes 
berührt ; eine derartige schiedsrichterlich-vermittelnd e Tätigkeit der Groß -
mächt e zur Bereinigun g von internationale n Krisenherde n gehört e in das 
Konzep t vom „europäische n Konzert " und hatt e sich im 19. Jahrhunder t 
öfter bewährt (Böhmert) . 

Die Rolle und Verantwortlichkei t einzelne r Persone n und Personengrap -
pen : Ohn e die ausschlaggebend e Bedeutun g Hitler s zu bagatellisieren , er-
hob sich die Frage , ob — wenn Hitle r nachgewiesenermaße n kein ehrliche r 
Partne r der englischen Bemühunge n um eine Bereinigun g der deutsch -
tschechische n Beziehunge n war — Beneš ein solcher gewesen ist (Bosl). 
über die verhängnisvolle Bedeutun g dieses Mannes , wenn auch seine 
Ideen auf Masaryk (Birke, Durčanský , Rabl) und Palacký (Birke, Wierer — 
mit der Einschränkung , daß Palacký mißdeute t worden ist) zurückgehen , 
war man sich weitgehend einig (Berger, Kluke, Krausnick , Mayer , Neu -
wirth, Rabl, Raschhofer) . Eine wissenschaftlich zuverlässige Biographie Be-
neš' fehlt jedoch und ist ebenso ein Desidera t der Wissenschaft (Bosl) wie 
die Klärun g der Rolle Henlein s und K. H. Frank s (v. Hoffmann , Rabl u. a.). 

Bei einem Vergleich der Tschechoslowake i mit Altösterreic h in der Na -
tionalitätenfrage  ergab sich — trot z manche r kritischen Stimm e gegenüber 
der Habsburge r Monarchi e (Kluke, Mayer , Rabl) —, daß die Tschechoslo -
wakei durch die Gründun g eines Nationalstaate s und Bevorzugung einer 
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Natio n eine n Rückschrit t gegenübe r den Gegebenheite n (z. B. mährische r 
Ausgleich) un d Föderationspläne n des Habsburgerreiche s bedeutet e (Ber-
ger, Neuwirth , Raschhofer , Wierer) . Die angeblich e Musterdemokrati e 
Tschechoslowake i versagte ihre n Minderheite n gegenüber , weil diese 
majorisier t wurde n (Birke, Kluke , Mayer , Rabl , Raschhofer) . Da ß es bei 
eine r trot z aller bestehende n Gegensätz e vorhandene n Kompromißbereit -
schaft auf beiden Seiten zu keine m Ausgleich kam, lag wohl in tieferen 
irrationale n Schichte n begründet : es herrscht e ein kollektives Mißtraue n 
gegen den Partne r beiderseit s — jedes Volk fühlte sich vom andere n bedroh t 
(Wierer) . Da ß dan n die Sudetendeutsche n nach jahrelange n Enttäuschunge n 
schließlich Hitle r als Fördere r ihre r Interesse n betrachtete n (Ankenbrank) , 
ist verständlic h un d darf nich t summarisc h verurteil t werden , zuma l wenn 
ma n die Situatio n des Jahre s 1938 zum Ausgangspunk t nimm t un d nich t 
die inzwischen gewonnene n Erkenntniss e als Maßsta b benutz t un d zurück -
projezier t (v. Hoffmann) . 

Forschungs - un d Quellenlag e wurde n eifrig diskutiert . Gerad e bei der 
Behandlun g einzelne r Persönlichkeite n — wie Beneš, Henlein , Fran k — 
zeigte es sich, daß noc h zahlreich e Forschungslücke n bestehen . Die Erörte -
run g der Quellenlag e kreiste um das Proble m der Zuverlässigkeit un d 
Vollständigkei t der Dokumentenpublikationen , zuma l die Ausgangspositio-
ne n der deutsche n un d ausländische n Veröffentlichunge n verschiede n sind 
(Birke, Neuwirth , Rabl — Kluke , Krausnick) . Auf die Bedeutun g eine r 
weitere n Quellengrupp e — der Aussagen der noc h lebende n Zeuge n — 
wurde ebenfall s aufmerksa m gemach t (Bosl). Als wichtiges methodische s 
Hilfsmitte l zur objektiven Erfassun g gefühlsbeladene r zeitgeschichtliche r 
Ereignisse — wie z.B. des Münchne r Abkommen s — biete t sich die von 
G. Barracloug h empfohlen e Unterscheidun g von historischem , politische m 
un d moralische m Urtei l an , wobei die beiden letztgenannte n auf dem 
historische n Urtei l aufzubaue n hätten , d.h . nu r historisc h einwandfre i er-
wiesene Fakte n dürfen der Urteilsfindun g zugrund e gelegt werden (Bosl). 

Selbstanzeig e des Collegiu m Carolinu m 

Historica lil. Les sciences historiques en Tčhéchoslovaquie. 

Nakladatelstv í ČsLAkademi e Věd. Prag 1961. 388 S.50 Abb. 1 Plan . DM 31,70. 

Allgemein findet  ma n im vorliegende n 3. Band ein deutliche s Über -
gewicht der Beiträge zur neueste n Geschichte . Noc h merkliche r als in den 
beiden vorhergehende n Bänden 1 mach t sich die „Barocklücke " der tschechi -
schen Geschichtsforschun g bemerkbar . Zu r mittlere n un d ältere n Geschicht e 

1 Band I und II sind im Bohemia-Jahrbuc h 2 (1961) 597—611 von K. B o s l bespro-
chen worden . 
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